
Gremium: Ausschuss für Umwelt und Klimachutz

An den Vorsitzenden

Herrn Jens Julkowski-Keppler,

04.01.2021

Änderungsantrag: Drucksachennummer 2000/2020-202 5 

Entscheidung über den Widerspruch des Naturschutzbeirates zur 
Erteilung einer Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 29 
BNatSchG / § 41 LNatSchG für die Inanspruchnahme der gesetzlich 
geschützten Allee „Ahornallee an der Gütersloher Straße (B 61) bei
Heidekamp“ (AL-BI-0010  

die FRAKTION hat die Beschlussvorlage der Verwaltung geprüft.

Zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 
11.01.2022 stellen wir deshalb folgenden Änderungsantrag.

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz hält den Widerspruch des 
Naturschutzbeirates hinsichtlich der Erteilung einer Befreiung 
gem. § 67 Abs. 1 Ziffer 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für 
die Inanspruchnahme der gesetzlich geschützten Allee „Ahornallee 
an der Gütersloher Straße (B 61) bei Heidekamp“ (AL-BI-0010) für 
berechtigt. 
Die Ersatzpflanzungen sind als Zusatzpflanzungen zutätigen.

Begründung:
Aus Gründen sollten Bäume nicht für ein überflüssiges Produkt 
gefällt werden.

Mit solidarischen Grüßen

Heike Wulf

der Sache kundigen Bürgerin 
die FRAKTION

Drucksachennummer 3110/2020-2025


